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Beschluss:

1. Der Förderung der Maßnahme „IHK-zertifizierte Teilqualifizierung (TQ) 

'Personen und Objekte schützen'“ in Höhe von 245.172,34 € für den 

Förderzeitraum vom 01.09.2018 bis 31.08.2020 wird zugestimmt. Ausreichende 

Mittel stehen im genehmigten Budget für das Jahr 2018 für das Produkt 

44331300 „Qualifizierung“ auf der Finanzposition 7910.718.0000.1 

„Wirtschaftliche Angelegenheiten, Zuschuss an übrige Bereiche, Strukturwandel 

| 2. Arbeitsmarkt“ zur Verfügung. Vorbehaltlich der Beschlussfassung über die 

Haushalte 2019 und 2020 stehen im genehmigten Budget ausreichende Mittel 

aus dem Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm für die o. g. 

Maßnahme zur Verfügung. 

2. Der Förderung der Maßnahme „Qualifizierung 'Verkauf'“ in Höhe von 

138.524,20 € für den Förderzeitraum vom 01.09.2018 bis 31.03.2019 und 

01.09.2019 bis 31.03.2020 von gesamt 14 Monaten wird zugestimmt. 

Ausreichende Mittel stehen im genehmigten Budget für das Jahr 2018 für das 

Produkt 44331300 „Qualifizierung“ auf der Finanzposition 7910.718.0000.1 

„Wirtschaftliche Angelegenheiten, Zuschuss an übrige Bereiche, Strukturwandel 

| 2. Arbeitsmarkt“ zur Verfügung. Vorbehaltlich der Beschlussfassung über die 

Haushalte 2019 und 2020 stehen im genehmigten Budget ausreichende Mittel 

aus dem Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm für die o. g. 

Maßnahme zur Verfügung. 

3. Der Förderung des Projekts „Turning Tables“ – Qualifizierung im 

Gastronomiebereich in Höhe von 34.320,00 € für den Förderzeitraum vom 

01.05.2018 bis 31.12.2018 wird zugestimmt. Ausreichende Mittel stehen im 

genehmigten Budget für das Jahr 2018 für das Produkt 44331300 

„Qualifizierung“ auf der Finanzposition 7910.718.0000.1 „Wirtschaftliche 

Angelegenheiten, Zuschuss an übrige Bereiche, Strukturwandel | 2. 

Arbeitsmarkt“ zur Verfügung. 



Öffentliche Sitzung der/des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 17. April 2018                                           -   2   -

4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


